
Zeitschrift: Die Berner Woche

Band: 32 (1942)

Heft: 46

Artikel: Alarmvorschriften in alter Zeit

Autor: Lerch, C.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-649180

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-649180
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en
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Alarmvorsdiriften in alter JZeit
Die stete Bereitschaft zum Einsatz und die Fähigkeit

zum wohlüberlegten, zweckmässigen Eingreifen angesichts
überraschend eintretender, neuer Situationen — beides
gehört zu den Zielen, die in unserer Luftschutztruppe wie
in der ganzen Armee konsequent angestrebt werden;
immer gründlicher wird die Ausbildung diesen Zielen dienst-
bar gemacht.

Ständige Bereitschaft und initiatives Vorgehen waren
aber auch schon eine Notwendigkeit, bevor es Bomben-
flugzeuge und motorisierte Truppen gab. Nächtliche Hand-
streiche kleinerer und grösserer Infanterieeinheiten oder

verwegener Reiterscharen lagen durchaus im Bereiche der
Möglichkeit. Bei drohenden politischen Verwicklungen
mussten daher gegen solche Eventualitäten entsprechende
Vorkehren getroffen werden.

Aus den Akten über das bernische Wehrwesen kennt
man für die Jahre 1587 bis 1625 vier Verordnungen über
den Schutz der Hauptstadt bei Ueberfall.

Im Oktober 1586 hatten die vier Waldstätte, Zug,
katholisch Glarus, Freiburg und Solothurn den Goldenen
Bund zur Aufrechterhaltung des alten Glaubens geschlossen.
Im März 1587 erklärten die nämlichen eidgenössischen
Stände den Bund mit der evangelischen Stadt Mülhausen
im Elsass infolge daselbst ausgebrochener, anfänglich unbe-
deutender Wirren als aufgehoben. Bern hatte diese Ent-
wicklung vorausgesehen und die entsprechenden Vorkehren
getroffen; schon fünf Tage vor der Aufkündung des Mül-
hauser Bundes hatte der Kriegsrat eine neue „Ordnung
der Lärmenplätzen und Wortzeichen im Fall der Not und
eines gäehen Ueberfalls" erlassen. Darin war folgendes ver-
fügt :

Bei Alarm wegen Ueberfall begeben sich die Auszüger
der Landschaft, welche nördlich der Linie Kirchdorf-
Münsingen-Kiesen-Oberdiessbach und östlich des Forsts
wohnen, unverzüglich nach Bern. Wenn nötig, werden auch
alle übrigen Wehrmänner dieses Gebietes, „was Spiess und
Stangen tragen mag", zu LIilfe gerufen. Der Alarm wird
durch Sturmgeläute mit der Burgerglocke des Berner
Münsters gegeben. (Das war die Glocke, deren Schläge
sonst die Grossratsmitglieder in der Stadt und auf den
umliegenden Landsitzen zur Sitzung aufboten.) Zugleich
sollen die bestellten Hüter der Wachtfeuer (Gurten: Familie
Gurtner daselbst; Möschberg: Familien Kiener und Gfeller;
Mühlestein bei Thorberg: die Bewohner von Ferenberg) die
bereitliegenden Holzstösse entzünden und beim Feuer Wache
halten, bis der Alarm beendigt ist. In jedem Dorfe der vier
Landgerichte und der vier Kirchspiele sind sogleich je zwei
Wachen von einem oder zwei Mann aufzustellen, die vor
und nach Mitternacht auf allfälligen Alarm vom Münster-
türm achtgeben.

In der Stadt selbst werden vier Alarm-Sammelplätze
bezeichnet: Bärenplatz, Zeitglockenplatz, Kreuzgasse-Platt-
form, Untertorbrücke. Jedem dieser vier Plätze wird die
Mannschaft eines bestimmten Stadtteils zugewiesen, die
unter dem Befehl von je zwei Hauptleuten stehen. Diese
haben weitgehende Befehlsbefugnisse, stehen jedoch unter
der Oberaufsicht der in ihrem Stadtteile wohnenden Mit-
glieder der Regierung.

Obschon sich in den nun folgenden Wochen und Monaten
der politische Himmel rasch weiter verdüsterte, wurde Bern
nicht angegriffen. Dies, trotzdem bernische und verbündete
evangelisch-eidgenössische Truppen am 14./15. Juni die
Stadt Mülhausen zur Wiederherstellung der Ordnung er-
stürmten; auch das im Mai abgeschlossene Bündnis der
katholischen Orte (ohne Solothurn) mit König Philipp IL
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von Spanien hatte für Bern keine unmittelbaren nachteiligen
Folgen. Die schon seit einem halben Jahrhundert bestehende

Spannung zwischen Bern und Savoyen dagegen führte zwei

Jahre später zu einem Waffengang, der für Bern nicht rühm-
lieh endete.

Der Ausbruch der Bündner Wirren 1603 fiel in eine

Zeit, die ohnehin schon mit Zündstoff reichlich versehen

war. Denn die katholischen Stände verweigerten eben

damals hartnäckig die Wiederaufnahme der vom Kaiser

bedrängten Stadt Mülhausen in die Eidgenossenschaft;
Bern und seine evangelischen Verbündeten hatten daher zu

dem sehr bedenklichen Mittel gegriffen, die Hilfe Frank-

reichs für Mülhausen anzubegehren. Dazu kam eine schwere

Mißstimmung zwischen Freiburg und Bern wegen der

Religionsverbältnisse in den gemeinsamen Vogteien. Frei-

bürg beantragte Teilung dieser Vogteien; Bern lehnte den

Vorschlag ab. Zur gleichen Zeit lagen in Genf bernische

und zürcherische Hilfstruppen zum Schutze dieser Stadt

gegen einen savoyischen Ueberfall. Die Unruhen in Grau-

bünden, von blindeifriger Parteinahme beider konfessionnel-
1er Lager in der Eidgenossenschaft begleitet, steigerten den

Zwiespalt auf einen äusserst gefährlichen Höhepunkt. Kurz

vor Weihnachten dieses unruhigen Jahres 1603 erliess daher

Bern eine neue Alarmverordnung in Erwartung eines

Ueberfalles. Den acht Freiweibeln der Landgerichte und den

Vorstehern der vier Nachbargemeinden Muri, Bolligen,

Vechigen und Stettlen ging ein Schreiben folgenden Inhaltes

zu:
Wir haben euch kürzlich ausführliche, vertrauliche Mit-

teilungen gemacht über „schandliche böse Rathschlegèn
und Praticken", die „über uns und unser liebs Vatterland

fürgnommen werden". Wir hoffen, dass Gott diese Pläne

zunichte machen werde, halten es aber für unsere Pflicht,

trotzdem zweckmässige Schutzvorkehren zu treffen, um

uns und unsere getreuen, lieben Untertanen vor Schaden

und Ueberfall zu bewahren. Ihr werdet daher nächsten

Sonntag nach der Predigt euren Untergebenen, jedoch nur

den Mannspersonen, folgende Vorschriften bekanntmachen:

Sturmgeläute vom Münster bedeutet Feuersnot. Je nach

dem Umfang des Brandes wird eine kleine oder eine, grosse

Glocke geläutet.
Hört man aber, gleichzeitig mit dem Sturmgeläute,

gleichmässige, langsame Schläge an eine grosse Glocke una

kurz darauf drei Kanonenschüsse, so handelt es sich um

einen Ueberfall. Dann muss auch auf dem Lande Sturm

geläutet werden. Die Auszüger aus allen vier Landgerichten

haben sich sofort bewaffnet nach Bern zu begeben. In ®
Nähe der Stadt wird ihnen ein zuverlässiger Mann, net-

leicht beritten, vielleicht zu Fuss, Weisungen geben, an

welchem Wege sie in die Stadt gelangen können, k®r

Auszüger ist zum Erscheinen verpflichtet, selbst wenn sein

Haus oder sein Dorf brennen sollte.
Die zurzeit zahlreichen, verdächtigen LandstreicW

müssen angehalten und über Woher und Wohin betrag

werden. Bei Verdacht sind sie zu verhaften und nach b®

einzuliefern oder aber den berittenen Patrouillen zu u

geben, die wir nächster Tage auf die Landschaft sen

werden. Diese Berittenen werden den Einheimischen ®

geheimes Passwort mitteilen, das vor Gefangelina ;

schützt. i

Die Zahl der Wachtfeuer wird vermehrt; die Frei«®^
geben den mit deren Obhut beauftragten Personen g®

Instruktionen.

Auch diesmal verzog sich das Gewitter wieder dein

wie ein alter Spruch weiss, wird durch der Mei

Verwirrung und Gottes Vorsehung Helvetien regier
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in alter ^?eit
Ois stets Dereitsebalt ?um Dinsat? und die Däbigksit

?um woblüberlegtsn, ?weekmassigsn Dingreilen angesiebts
überrssebsnd eintretender, neuer 3ituationen — beides
gebärt ?u den Asien, die in unserer Dultsebut?truppe wie
in der gan?en Vrmee konsequent angestrebt werden;
irninsr gründlieber wird dieWusbildung diesen Asien dienst-
Kur gemaebt.

3tändige Dereitsebalt und initiatives Vorgeben waren
aber aueb sebon eine Notwendigkeit, bevor es Domben-
llug?suge und motorisierte d'ruppsn gab. Däebtbcbs Dand-
streiebe kleinerer und grösserer Inlanteriseinbeitsn oder

verwegener Doitorsebsrsn lagen durvbaus iin Dereiebe der
Mögliebkeit. Dei drobsnden politisebeN Verwicklungen
rnussten daber gegen solebs Dventualitäten entspreebends
Vorkebren getrollsn werden.

Vus den -Vkte n über das bernisebs Webrwesen kennt
man lür die dabre 1587 bis 1625 vier Verordnungen über
den 8clint? der Hauptstadt bei Deberlall.

Irn Oktober 1586 batten die vier Waldstatte, ^ug,
katboliseb Olarus, Drsiburg und 8olotburn den Ooldenen
Dund?ur Vulrsebterbaltung des siten Olaubens gsseblossen.
Im Mär? 1587 erklärten die nämlieben eidgenössiseben
8tände den Dund init der svangeliseben 8tadt Mülbausen
im Dlsass inlolge daselbst ausgsbroebensr, anlänglieb unke-
deutender Wirren als sulgsboben. Dern batte diese Dnt-
wieklung vorausgessben und die entspreebsnden Vorkebren
getrollsn; sekon lünk d'âge vor der Vuklcündung des Mül-
bauser Dundes batte der Xrisgsrat eine neue „Ordnung
der Därmsnplät?en und Wort?eieben irn Dali der Dot und
eines gaeben Deberlalls" erlassen. Darin war folgendes ver-
lügt:

Lei Vlarrn wegen Deberlall begeben siolr die Vus?ügor
der Dandsebalt, welebe nördliolr der Dinie Xircbdorl-
Münsingsn-Xiesen-Oberdiessbaeb und östlielr des Dorsts
wobneu, unver?üglieb naeb Lern. Wenn nötig, werden auelr
alle übrigen Wslrrrnänner dieses Oebietes, „was 8piess und
3tangen tragen mag", ?u Dills gsrulsn. Der VIarm -wird
dureb Lturingeläute init der Durgerglocke des Derner
Münsters gegeben. (Das war die Oloeke, deren Aelrläge
sonst die Orossratsinitglieder in der 3tsdt und aul den
urnliegkndsn Dandsit?en ?ur 8it?ung aulboten.) ?,uglsieb
sollen die bestellten Hüter der Waebtlsusr dorten i Damilis
Ourtner daselbst; Mösebbsrg: Damilien Ivicner und Oleller;
Müblsstein bei Dborberg: die Dewobnsr von Dsrenberg) die
bereitliegenden Dol?stösse entzünden und beirn Deuer Waebe
balten, bis der VIarm beendigt ist. In jedem Doris der vier
Dandgsriebts und der vier Xirebspielo sind sogleieb je ?wsi
Waeben von einein oder ?wei Mann aul?ustellon, die vor
und naeb Mitternaebt aul alllälligen VI arm vorn Münster-
turin aobtgeben.

In der 8tad> selbst werden vier VIarm-3smmelplät?e
be?eiebnet: Därenplat?, Altglackvnplat?, Xrsu?gssss-Dlatt-
lorin, Dntertorbrüeke. dsdern dieser vier Dlät?e wird die
Msnnsebalt eines bestiinrnten 3tsdtteils ?ugeviesen, die
unter dern Delsbl von je ?wei Dsuptleuten sieben. Diese
baben >vsitgsbsnds Delsblskslugnisse, sieben zedoeb unter
der Oberaulsiebt der in ibrein Ltadtteile tvobnenden Mit-
glieder der Degierung.

Obsebon sieb in den nun folgenden Wooben und Monaten
der politisebe lliinrnel raseb weiter verdüsterte, wurde Dern
niebt angegrillen. Dies, trot?dein bernisebe und verbündete
evsngslisob-eidgsnössisobe Druppen arn 11./15. duni die
Ltsdt Mülbausen ?ur Wiederberstellung der Ordnung er-
stürrnten; sueb das iin Mai abgeseblossene Dündnis der
katbolisebsn Orte (obne Loiotburn) rnit Xönig Dbilipp II.

von 3p s eien batte lür Dern keine unmittelbaren naobteili^n
Dolgen. Die sebon seit einem balben dabrbundert bestebemie

3pannung ?wiseben Dern und 3avo^en dagegen lübitk?vei
dabre später ?u einem Wallengang, der lür Dern niebt Mm-
lieb endete.

Der Vusbrueb der Dündnsr Wirren 1663 liel in M
?ieit, die obnebin sebon mit ?ündstoll reiebbeb versà»
war. Denn die katbolisoben 3tänds verweigerten ei>M

damals bartnäekig die Wiederaulnabme der vom bàr
bedrängten 3tadt Mülbausen in dis Didgenossenselà
Dern und seine evangsliseben Verbündeten batten dsbei-M
dem sebr bedenklieben Mittel gegrillen, die Dills Dgnb
reiebs lür Mülbausen an?ubegebrsn. Da?u kam eins sobver«

Mißstimmung ?wiseben Drsiburg und Dern wegen à
Deligionsverbältnisss in den gemeinsamen Vogteisn. Dei-

burg beantragte Dsilung dieser Vogteisn; Dern lebnte à
Vorseblag ab. Aur gleieben ?,eit lagen in Oenk bernisà
und ?ürebsrisebe Dillstruppen ?um 3obut?e dieser 8tsà

gegen einen ssvo^iseben Idsberlall. Die Dnruben in 6isu-

bünden, von blindsikriger Darteinabme beider konlessionne!-
ler Dager in der Didgenossensebalt begleitet, steigerten à
Zwiespalt aul einen äusserst gskäbrliebsn Idöbspunkt. Xuu

vor Weibnaebten dieses unrubigen 3abres 1663 erliess âà
Dern eins neue VIarmvsrordnung in Erwartung eines

ldeberlsllss. Den aebt brsiwsibeln der Dandgeriebte unà âen

Vorstsbsrn der vier lVacbbargsmeindsn Muri, DolliAM,

Veebigen und 3tsttlen ging ein 3ebreiben lolgenden Iniislt«

Wir baben euob kür?lieb auslübrliobe, vertraulicbe M-
teilungen gemaebt über „sebandliebe böse Dstbsoklezèii
und Drstieken", die „über uns und unser liebs Vsttsdsnti

lürgnommen werden". Wir ballen, dass Oott disse
?uniebte maeben werde, balten es aber lür unsere IKlià
trot?dem Zweckmässige 3ebut?vorkebrsn ?u trelleii, nw

uns und unsere getreuen, lieben Untertanen vor Lolisà
und Idsberlall ?u bewabren. Ibr werdet daber näeksten

8onntag naeb der Drsdigt euren Dntergebenen, jedoâ nm

den Mannspersonen, lolgsnde Vorsebrilten bskanntmsàn-

8turmgeläute vom Münster bedeutet beuersnot. Is meli

dem Dmlang des Drandss wird eine kleine oder eins grosse

Oloeke geläutet.
Hört man aber, glsieb?sitig mit dem 3turmgelââi

glsiebmässigs, langsame 8eblage an eine grosse Oloeke um

Kur? dsrsul drei Xanonensebüsse, so bandelt es sick uw

einen Deberlall. Dann muss aueb aul dem Dsnds

gelautet werden. Die Vus?ügsr aus allen vier Dandgeriokte«

baben sieb sokort bswallnst naeb Dorn ?u begeben. In «
Idäbe der 8tsdt wird ibnsn ein Zuverlässiger Mann,

leiebt beritten, vielleiebt ?u Duss, Weisungen geben, ^
welcbem Wegs sie in die 3tadt gelangen können, loâr

Vus?ügsr ist ?um Drsebsinen verplliebtet, selbst wenn sw

Daus oder sein Dorl brennen sollte.
Die ?ur?eit ?ablreiebsn, vsrdäebtigsn Dsndstrewwr

müssen angebaltsn und über Wober und Wobin bâ»,

werden. Dei Verdaebt sind sie ?u verbalten und naeb oA

sin?ulislern oder aber den berittenen Datrouillsn ?u ue

geben, die wir näebstsr Vage aul die Dsndsobsb son^
werden. Diese Dsrittenen werden den Dinbeimisebsn »

gsbeimes Dasswort mitteilen, das vor Oekangenw >

sebüt?t. -,i
Die ?iabl der Waebtleusr wird vermebrt; die?re.«^

geben den mit deren Obbut ksaultragtsn Dsrsonsn gen

Instruktionen.

V.ueb diesmal ver?og sieb das Oewittsr wieder

wie ein alter 3prueb weiss, wird clureb der ^

Verwirrung und Oottes Vorsebung Delvetien regwr
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Achtzehn Jahre später schien es plötzlich, als sollte sich

am Brande der immer noch fortdauernden Bündner Wirren
(jj Feuer entzünden, das die Eidgenossenschaft in ernste
Gefahr gebracht hätte. Am 1. September wurde in den Reb-
bergen der Veltliner Stadt Tirano ein bernisches Regiment,
Jas den Bündnern zu Hilfe gezogen war, von spanischen
Truppen überfallen und unter schweren Verlusten^ geschla-

«, In Bern sah man die nunmehrige Lage für so gefährlich
an, dass der Kriegsrat am 3. Januar 1621 ein neues, ver-
bessertes Alarm-Reglement erliess.

Dieses übertrug das Platzkommando den beiden Schult-
heissen; die Grenzlinie zwischen den beiden Befehlsab-
schnitten bildeten das Schal- und das Kaufleutengässlein.
An die Stelle der frühern vier Kampfabschnitte traten deren
acht, nämlich (des leichteren Verständnisses halber teilweise
in moderner Bezeichnung) : Gegend des heutigen Bahnhofes ;

Bellevue-Kasinoplatz ; Bollwerk-Hauptpost; Waisenhaus-
platz-Metropol (dort stand das Zeughaus); Plattform-
Bubenbergrain; Mühleplatz an der Matte; Rathaus; untere
Nvdeckbrücke. Die acht Kommandanten dieser Abschnitte
wurden beauftragt, sofort ein Verzeichnis der ihnen zuge-
teilten Wehrmänner und ihrer Bewaffnung aufzunehmen.

Zur Alarmierung der Landschaft wollte man die Münster-
glocken läuten und ausserdem oben auf dem Turm brennende
Fackeln herumtragen. Ferner wollte man auf dem Christoffel-
türm Kanonen abfeuern und schliesslich der Vollständigkeit
Uber Boten in die Gemeinden senden. Zum Einrücken
waren jetzt die beiden Landgerichte Seftigen und Konol-
fingen verpflichtet, und zwar alle drei Auszüge, also fast
lie ganze waffenfähige Mannschaft. Für den Fall, dass bei
1er Ankunft dieser Leute die Nvdeckbrücke nicht benutzbar
wäre, lagen in der Aare beidseits der Brücke Kähne zum
Hiniibersetzen bereit.

Die Brücken zu Laupen, Gümmenen, Nidau, Aarberg
«»Büren wurden nachts verschlossen. Diejenigen Brücken-
tore, die noch keine „Türlein" hatten, rnussten unverzüglich
mit solchen versehen werden,„damit wo oueh etwan ein
Post oder anders daher käme, so zu der Statt Nutz dienet,
aützit versumpt wärde." Die Brückenaufseher erhielten den
Befehl, bei Alarm sofort eine Anzahl Bretter aus der Fahr-
Bahn wegzunehmen. Die Wehrmänner aus dem Landgericht
tenenberg und der Vogtei Laupen sollten dann sogleich
üe Brücken besetzen und sich daselbst verschanzen. Und
schliesslich wurden auf den Strassen nach Freiburg und
®ch Solothurn Patrouillen organisiert.

*

Wiederum verzog sich die Gefahr, soweit Bern sie von
(Men der andersgläubigen Eidgenossen erwartete. Aber
® Graubünden machten sich jetzt spanische und öster-
'«einsehe Besatzungstruppen breit. An der Rheingrenze
®d im Ëlsass hausten zuchtlose Söldner in entsetzlicher
«eise — war ja im Reiche seit drei Jahren Krieg Die

Badener Tagsatzung vom Februar 1622 machte dem gegen-
sêitigen Misstrauen der Eidgenossen, angesichts dieser
äussern Gefahren, durch eine von besserer Einsicht getragene
gemeinsame Erklärung ein Ende. Dank dieser Wendung kam
die Eidgenossenschaft so gut wie unbehelligt durch die noch
folgenden 26 Jahre des grossen deutschen Krieges.

Aber noch einmal gab der bernische Kriegsrat Vor-
Schriften über Alarm bei Ueberfall heraus. Durch ein Miss-
Verständnis war 1625 die Bevölkerung des Landgerichtes
Seftigen alarmiert worden, und die Sache hatte dort und
in Bern nicht durchwegs geklappt. Aus dem umfangreichen
neuen Erlasse seien einige Einzelheiten hervorgehoben:

Auf die Türme der Stadtmauer stellen die Kommandan-
ten je einen Mann mit einer Halparte. (Diese vorzügliche
Abwehrwaffe konnte nötigenfalls auch als behelfsmässiges
Pioniergerät dienen.) Der „Erggel" (Eckhäuschen) links auf
der Plattform wird vom Münstersigristen ausgeräumt und
nimmt im Ernstfälle eine Gruppe von sieben Mann auf,
welche die Rufverbindung mit dem Detachement an der
Matte aufrecht erhält. Die Kommandanten und ihre Adju-
tauten tragen Harnisch, Helm und Halparte. Wer aus
gesundheitlichen Gründen den Harnisch nicht anziehen
kann, lässt ihn sich durch einen Diener wenigstens nacji-
tragen, um ihn, wenn nötig, doch noch benützen zu können.
Von der Mannschaft soll die eine Hälfte mit Feuerwaffen,
die andere mit Harnisch und Halparte ausgerüstet sein.
Die Weibel und die berittenen Stadtboten stehen den
Kommandanten als Gefechtsordonnanzen und Melder zur
Verfügung, mit Ausnahme zweier Reiter, die nach altem
Brauche dem Stadtbach éntlang reiten. Die Läufer (Stadt-
boten zu Fuss) sind dagegen zur Verfügung der Stadtkanzlei.

Den ersten Alarm geben die ,,Hochwächter",; sobald sie

etwas Verdächtiges bemerken, mit ihren „angemachten
Glöcklein". Grossalarm in der früher festgesetzten Weise
darf aber erst auf Weisung des Schultheissen gegeben werden.
Die .Hilfsmannschaft vom Lande betritt die -Stadt, wenn
möglich, durch das Marziii tor (Gegend des heutigen Hotels
Bellevue), sonst aber durch den Hirschengraben bis zum
Golatenmattgasstor. (Der 11irschengraben zog sich damals
bis in die Gegend der heutigen Hauptpost).

Erstmals gibt die Verordnung auch Weisungen über
Unterkunft und Verpflegung der Truppen aus der Land-
schaff,. Diese Leute sind „nach Stillung des Tumults" in
den privaten Wirtshäusern und denjenigen der Zunftgesell-
schalten unterzubringen. Doch sollen wenn möglich „Krone",
„Schlüssel" und „Falken" nicht beansprucht werden. Offen-
bar waren diese drei Gasthöfe, die besten der Stadt, für
die Kommandanten und ihre Stäbe reserviert.

Wird den Alarm- und Wehrvorschriften unserer Tage,
ebenso wie jenen der Zeit um 1600, beschieden se in, dass

sie den Ernstfall nicht erleben? Wir|alle hoffen es in stiller
Zuversicht. C. Lerc/f.

Der Luftsckutzverband Bern-Stadt
Als in den dreissiger Jahren die Bestrebungen, die

„kerung gegen die Gefahren des.Luftkrieges zu schützen,
Miarere Gestalt annahmen, da konnten sich die Behörden

j,
®uf keine Erfahrungen stützen. Aber auch in der

^ölkerung selbst war der Gedanke allzu neu, die künftigen
fahren scheinbar allzu unbedeutend, als dass der Luft-
Wz auf grosses Verständnis gestossen wäre. Die Behörden

'"fien mit ihrer Aufklärung nicht überall hindringen,
p

®seits musste Vorsorge getroffen werden, dass die
l„aganda nur berufenen Händen anvertraut wurde,
veT" irrige Auffassungen über das, was zu tun sei,
' würden. Daher bestimmten die vom Bundesrat

ta
Jamiar 1935 genehmigten „Grundlagen für den

^iven Luftschutz der Zivilbevölkerung", dass „private

Organisationen, welche die Behörden in der aufklärenden
Tätigkeit unterstützen, nach Möglichkeit zu fördern seien",
doch wurde gleich beigefügt: „Als einheitliche private
Organisation, die sich ausschliesslich mit den Aufgaben
des passiven Luftschutzes befasst, wird der Schweizerische
Luftschutzverband anerkannt."

In der Tat war inzwischen, d. h. schon am 3. November
1934, unter dem Vorsitz des bekannten Förderers des Luft-
fahrtwesens, Herrn Oberst Messmer, der Schweizerische
Luftschutzverband mit Sitz in Zürich gegründet worden.
Der Bundesbeschluss vom 29. September 1934 über den

passiven Luftschutz hatte dafür die Grundlage geschaffen,
so dass die damalige Eidg. Luftschutzkommission die Ini-
tiative zur Schaffung einer besondern privaten Organisation
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^ektxskn lakre später sokisn es plötxliek, sis sollte siek

â Di'snde der immer noek kortdauernden Bündner Wirren
àKeusr entxünden, das die kidgsnossensokakt in ernste
kelâìir gebrsekt KZtte. Vm 1. September wurde in den Beb-

^eii der Veltliner Ltadt kirano sin bernisekes Begiment,
às à Bündnern xu klilks gsxogen war, von spsnisoken
kuppen übsrkallen und unter sekweren Verlusten^ gesekla-

«, In Bern sak man dis nunmekrige kggs à so gskâkrliek
A, àss der Kriegsrat sm 3. kanuar 1621 sin neues, ver-
kWMtss Vlarm-Beglement erliess.

Dieses übertrug das l'lalxkinuiuaiulo den beiden 3okult-
Kissen; dis Orenxlinis xwiseken dsn beiden kekeklsab-
zeliuitten bildeten das Lokal- nnd das Ksukleutengässlein.
K lie Ltelle dsr krüksrn visr Kampkabseknitts traten dsrsn
,àt. nâinliek (dss leiekteren Verständnisses Kälber teilweise
>» moderner Bsxsioknung) : Oegend dss keutigen Baknkokss;
Wevus-Kasinoplstx; Bollwerk-klauptpost; Waissnksus-
plàVletropol (dort stand das /.eugkaus) ; Blattlorm-
Ludenbergrsin; Nükleplstx an dsr Natte; Batksus; untere
üväeekbrüoks. Ois aokt Kommandanten disssr Vkseknitts
miàen beauktrsgt, sokort sin Vsrxeieknis dsr iìrnsn xuge-
Mm Wekrmsnner nnd ikrer Bswskknung aükxunskmen.

Xur Vlarmierung dsr kandsokakt wollte man dis Nünster^
xlàn läuten nnd snsssrdsin oben auk dein kurm brennende
kàlnkeruintragsn. ksrner wollte rnsn auk dein Lkristokksl-
l»rm Kanonen sbkeusrn niid sekliessliek dsr Vollständigkeit
dàr Loten in die Osmeindsn senden. Xnrn kinrüeken
mren jstxt dis beiden kandgeriekte Lektigsn und Konol-
linMN vsrpklioktet, und xwar alls drsi Vusxüge, also last
à Mnxe wskksnkäkige Nannsokakt. kür dsn kall, dass ksi
àiVnkunkt dieser keuts dis Kvdeekbrüoks nicîlt benütxbar
«, lagen in dsr Vare beidssits der Brücke Kakne xum
lliuübersetxsn bereit.

Die Brüeken /.u kaupen, Oümmensn, !>!idau, Varberg
M küren wurden naekts versoklossen. Oiejenigen Brüeken-
à, die noek keine „küriein" batten, mussten unvsrxügliek
«t soleksn verseilen werden,„damit wo ouok stwsn sin
à oder anders daker käme, so xu dsr Ltatt Kutx dienst,
àit vsrsnmpt lvârde." Ois krnolîSnaukssDer srDielten den
Hàl, kei l^Iarm solort sine ^n^alll Orstter sus dsr Osirr-
I>à«-kMuneDmsn. Ois ^slrrmanner ans dem Oand^sriât
iwneàsrA und der Vo^tsi Oanpsn solltsn dann soglsieL
à krûâen deset^sn nnd sielr dassILst versekan^sn. Ond
âiessliok lvurdsn auk den Strassen nsotl OrsikurA und
à öolotllnrn Patrouillen organisiert,

Vieäerum verbog sioD die (letsDr. svlvsit Lern sis von
Mm der gndsrsgländigen Oidgsnosssn erwartete, ^.ksr
K 6rzukündsn msektsn siell jetxt spanissDk und östsr-
'«àisolis össat^ungstruppsn drsit. 1 u dsr Ollsingrsn^s
M iw Olsass Iiansten xueDtlose Löidnsr in sntsetxlisllsr
»eise — war M im Osiells ssit drei .ladrsn Xrisg Ois

Lad euer lagsat^nng vom Osdruar 1622 msslrts dem gsgsn-
ssitigen Nisstrausn dsr Oidgsnosssn, angosiolrts disssr
änsssrn Oskalirsn, dureli eins von dssssrsr Oinsiolit gstragsns
gemeinsame Orldärung sin Onds. Oanle dieser ^Vsndung Dam
dis OidgsnosssnsèDslt so gut wis unkelrelligt dureli dis noed
lolgsndsn 26 ladre des grossen dsutselren Krieges.

l^dsr nosll einmal gad dsr derniseds Krisgsrst Vor-
sskrilten üder VIarm dei Osderlsll Deraus. Onrolr sin Niss-
Verständnis war 1625 die Bevölkerung des Oandgsrielltes
Lsktigen alarmiert worden, und die öaelrs Datte dort und
in Bern niolit dureDwsgs geklappt. Vus dem umlangreieksn
neuen Orlssse seien einige Oin^elkeitsn DsrvorgsDoDsn:

Vuk dis Turins dsr Ltadtmansr stellsn die Kommsndan-
ten je einen Nann mit einer Oalparte. (Oisse vor^üglieke
Vdlveluwskle Konnte nötigenkalls auek als Dekslksmässigss
pioniergsrät dienen.) Oer „Orggsl" (Oekkäusoksn) links aul
dsr Olattlorm wird vom Nünstersigrisien ausgeräumt und
nimmt im krustig!!s eins Kruppe von sislzvn Nann aul,
wsleks die Bulvsrdindung mit dem Ostaellsmsnt an dsr
Natte aukreekt erkält. Ois Kommandanten und ikrs Vdju-
tauten tragen Ilarnissk, klslm und klalparts. Msr aus
gssundksitlieken Kründsn den klarnisok niekt anxisksn
kann, lässt ikn siok durek einen Oiensr wenigstens nao^i-
tragen, um ikn, wenn nötig, dook nook ksnütxen ?u können.
Von der Nannsokalt soll die eins Klälkts mit ksuerwallen,
die andere mit klarnisok und Klalparts ausgerüstet sein.
Ois ^Vsiksl und die berittenen Ltadtkotsn steksn den
Kommandanten als Lrslsoktsordonnanxsn und Nsldsr ?ur
Vsrlügung, mit Vusnakme Zweier Leiter, die naek altem
örauoks dem Ltsdtkaek entlang reiten. Ois Käulsr (3tadt-
Koten xu kuss) sind dagegen xur Verlügung der Ltgdtksnxlei.

Osn ersten Vlarm gsksn die ,,klookwäoktsr", sobald sie

etwas Verdäoktiges bemerken, mit ikrsn „angemaoktsn
(Kläeklein". (Krossalsrm in dsr lrüksr lsstgesstxtsn Weise
dark aber erst auk Weisung des Aekultbeissen gegeben werden.
Ois klilksmannsokskt vom kands betritt die -3tadt, wenn
mögliek, durek dss Narxilitor (Osgend des keutigen kldtsls
Bellsvue), sonst aber durek den klirsekengraben bis xum
Kolatsnmsttgasstor. (Oer klirsekengraben xog siek damals
bis in die (Kegend der keutigen Klauptpost).

Krstmals gibt die Verordnung auek Weisungen über
Onterkunkt und Vsrpklsgung der Kruppen aus der Ksnd-
sekakt. Oisss ksuts sind ,,naok Ltillung des kumults^^ in
den privaten Wirtsksussrn und denjenigen der ^unktgessll-
soksktsn untsrxubringön. Ooek sollen wenn mögliek „Krone",
„LoKIüssel" und „kalken" niekt beanspruekt werden. Okksn-

bar waren diese drei (Kastköke, die besten der 3tadt, kür
die Kommandanten und ikro 3täbs reserviert.

Wird dsn VIarm- und Wekrvorsvkrikten unserer kags,
ebenso wie jenen dsr Xsit um 1666, bssekieden ss in, dass

sie dsn krnstkall nickt erleben? WirIalls Kokken es in stiller
^uversiekt. K. Ksre/e

Der I^uA«^ul2verì>alitI êìern-^tkìclt
in den dreissiger dakren die Bestrebungen, d>e

MIKerung gegen die Oskakren des kuktkrivges xu sekütxsn,
Lesîsli Annslimen, à koniàn sieli àie Le^ôrâen

M znk Keine krkskrungsn stütxsn. Vber auek in der
^AKerung selbst war dsr Bedanke sllxu neu, die künktigsn
^snren soksinbar allxu unbedeutend, als dass der kukt-

^
uk auk grosses Verständnis gestossen wäre. Oie Lekördsn

'»lien nan ikrer Vulklärung niekt überall kindringen.
p

»»seks musste Vorsorge gstrokken werden, dass die
^p»Mnda nur bsrukenen Bänden anvertraut wurde,

v.r ^àllt irrige Vukksssungen über das, was xu tun sei,

»v
^krden. Oaker bestimmten die vom Bundesrat

à ^âuuar 1935 genekmigten „Brundlagsn kür dsn
^lven kuktsekutx der Zivilbevölkerung", dass „private

Organisationen, weleke die Bekördsn in dsr sukklärendsn

kätigksit unterstütxsn, naek Vlögliekksit xu kördern seien",
dook wurde gleiok keigekügt: „VIs sinkeitlieks private
Organisation, die siok aussoklisssliek mit dsn Vukgaben
des passiven kuktsokutxes belasst, wird dsr Lekwsixeriseke
kuktsokutxvsrband anerkannt."

In dsr kat war inxwiseken, d. k. sokon am 3. Kovembsr
1934, unter dem Vorsitx des bekannten körderers des kukt-
kakrtwesens, llerrri Oberst Nessmsr, der Sekweixerisoke
kuktsekutxvvrksnd mit 3itx in Mriok gegründet worden.
Oer Bundesbesekluss vom 29. Lspteinber 1934 über dsn

passiven kuktsekutx kstts dakür die Orundlsge gssekakksn,

so dass die damalige kidg. kuktsokutxkommission die Ini-
tiative xur Sokskkung einer besondern privaten Organisation
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